
61 02 15 - 1 01
 H.  G.  O e l m a n n
       R e c h t s a n w a l t Oe/Di         15. Februar 1961 

G o s l a r
Hoher Weg 15   -   Ruf  3006
Stadtsparkasse 501 - Volksbank 259

Internationaler 
Zivildienst  e. V.

( 24 a )  Hamburg 1
Beim Strohhaus 14

Liebe Freunde !

Als Anlage lasse ich Euch meinen Antrag betreffend Satzungsänderung zugehen. Einen Durchschlag 
erhalten Klaus, Bertram und Wolf-Dietrich. Ich gehe davon aus, daß dieser Antrag allen ordentlichen 
Mitgliedern durch Rundschreiben bekanntgegeben wird. Wenn Ihr aus irgendwelchen Gründen davon 
absehen  wollt, so stellt jedenfalls bitte soviel Abdrucke her, daß Ihr auf der Jahresversammlung jedem 
einen Abdruck vorlegen könnt. In diesem Fall halte ich es aber außerdem für notwendig, daß Ihr 
meinen Antrag durch Rundschreiben ausdrücklich ankündigt und  -  wenn Ihr Euch darauf einrichten 
könnt  -  jedem anheim stellt, einen Abdruck vom Sekretariat abzufordern. Ich verweise dieserhalb auf 
§ 32  I  BGB :

"Die Angelegenheiten des Vereins werden soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem 
anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlußfassung in einer Versammlung  der 
Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei 
der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder."

 Es kann uns sonst passieren, daß wir eine Satzungsänderung beschließen und das Registergericht uns 
erklärt, die beschlossene Satzungsänderung sei ungültig, weil in der Einladung zur Jahresversammlung 
lediglich eine Diskussion der Statutenänderung auf die Tagesordnung gesetzt ist.

Der in einem Rundschreiben an den Arbeitsausschuß vom 10. 2. 1961 von Wolf-Dietrich 
angekündigte Abänderungsantrag ist durch die Formulierung meines jetzigen Antrages wenigstens 
teilweise überholt und kann also jedenfalls nicht zugleich mit meinem Antrag veröffentlicht werden. 
Wolf-Dietrich muß einen neuen Abänderungsantrag einbringen, wenn er es für notwendig hält. Ebenso 
müssen Klaus und Bertram verfahren. Bei Bertram kommt es darauf an, daß er den von ihm 
selbständig aufgestellten Änderungsentwurf auf meinen Antrag abstimmt. Ich werde alle drei bitten, 
sich vorher mit mir wegen etwaiger Zusatz- oder Änderungsanträge in Verbindung zu setzen, damit 
auf der Jahresversammlung kein leeres Stroh gedroschen wird.

Amitiés


